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Entstehung und Friihzeit
des Schweizerischen Buchhindlervereins

Volker Titel

Résumé

La création souvent différée et effective en 1849 de I’Association suisse
des libraires fut une conséquence de la nécessité d’une instance de régula-
tion des conflits face d 'expansion de la branche. L’association nationale,
avec Zurich comme centre, fit fonction d’institution fixant et controlant
les usages, favorisant la communication et la structuration commerciale
de la branche a Uintérieur du pays ainsi que la régulation du commerce
avec la librairie allemande. Une autre de ses fonctions essentielles fut de
défendre les intéréts des libraires vis-a-vis des autorités politiques, notam-
ment en exercant une pression sur la législation fédérale. Le mouvement
de réforme («Kronersche») qui s’exprima a la fin du XI1X* siécle constitua
une étape importante pour le commerce du livre en Suisse, dont il ressortit
renforcé sur la plan institutionnel, intégré au systéme de la librairie alle-
mande et, par l'association suisse, doté d’un instrument qui lui assura du-
rablement la défense de ses intéréts propres.

Das 19. Jahrhundert, in dessen Mitte sich die Griindung des Schweizeri-
schen Buchhiindlervereins vollzog, war im Bereich des Buchgewerbes
durch sprunghafte Produktionssteigerungen sowie eine Professionali-
sierung des Berufsbildes gekennzeichnet. Bezogen auf den Bereich des
Buchhandels zielt die im folgenden Beitrag zu erodrternde Frage nach
Entstehung und Funktion des Schweizerischen Buchhindlervereins ei-
nerseits auf die Art der wahrgenommenen Konflikte, andererseits auf
die Weise ihrer Regulierung. Zur Diskussion stand die kollektive Ein-
flussnahme auf die positive, staatliche Gesetzgebung (Urheberrecht,
Zensur) und auf die brancheninterne Fixierung geschiftlicher Usancen,
insbesondere in Fragen des Nachdrucks, der Rabatt- und Kreditgewéh-
rung, der Beschriinkung der Firmenzahlen sowie der Vereinheitlichung
des Zahlungsverkehrs.
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Die Beziehungen des schweizerischen zum deutschen Buchhandel
griindeten wesentlich auf Sprachgleichheit und einen damit verbunde-
nen Buchmarkt. Daraus ergab sich die teils indirekte, teils direkte Ein-
bindung deutschsprachiger Kantone in den Warenaustausch iiber die
Messen von Frankfurt und Leipzig und seit Ausgang des 18. Jahrhun-
derts verstérkt iiber das System des Konditionshandels, vermittelt durch
buchhéndlerische Kommissionsplétze. Insofern kann die Etablierung
eines buchhéndlerischen Branchenvereins in der Schweiz als eine den
Regionalvereinen in Siiddeutschland, Rheinland-Westfalen oder Thii-
ringen verwandte Korporationsgriindung innerhalb eines gemeinsamen
Systems angesehen werden. Zugleich aber besitzt die nationale Eigen-
standigkeit der Eidgenossenschaft eine Bedeutung, die von Beginn an
auch die Funktion des im Jahre 1849 gegriindeten Schweizerischen
Buchhiéndlervereins beeinflusste.

Schon zu den Mitgliedern der im Jahre 1765 in Leipzig gegriindeten
Buchhandlungsgesellschaft' gehorte auch die Ziiricher Firma Orell,
Gessner & Co.; Messebesuche fiihrten so zur ersten schweizerischen Teil-
nahme an einem iiberlokalen Buchhiindlerverein im System des deut-
schen Buchhandels. Die gegen Ende des 18. Jahrhunderts sich vollzie-
hende Verdichtung des buchhéindlerischen Netzes mit seinem Zentrum
in Leipzig sowie damit einhergehende Usancenprobleme veranlassten
auch eidgendssische Buchhéndler zur Artikulation korporativer Ideen.

In einem Zirkular vom April 1821 «An simmtliche Buchhandlungen
Deutschlands und der Schweiz» forderte Heinrich Remigius Sauerlin-
der aus Aarau angesichts der fortdauernden Missstinde im Buchhan-
del, zu denen er namentlich Nachdruck und Schleuderei rechnete: «Es
sollte endlich der Zeitpunkt des Thuns und Handelns eintreten; man
sollte sich vereinen und verstiandigen iiber die wesentlich wichtigsten
Hauptpunkte im Geschiftsgange.»” Vier Jahre vor Griindung des Bér-
senvereins der Deutschen Buchhindler regte Sauerlinder «eingedenk
des wiirdigen Berufes, dem wir uns widmen,» dazu an, dass am Messe-
platz Leipzig «durch Mitwirkung eines jeden wackern Handelsgenossen
sich ein Verein bilde, dessen wichtige Aufgabe es werde, dem eingerisse-
nen Verderben kriftiglich zu steuern»’. Leipzig war zu diesem Zeit-

1 Die «Buchhandlungsgesellschaft» wurde wihrend der Ostermesse des Jahres 1765 auf In-
itiative des Leipziger Verlegers Philipp Erasmus Reich vorwiegend als Organisation zur Be-
kdmpfung des Nachdrucks gegriindet. Sie war die erste iiberregional agierende Vereinigung
im deutschen Buchhandel, hatte jedoch kaum nachhaltige Erfolge. Vgl. u. a.: Stephan Fiissel:
«Die Reformbestrebungen im Buchhandel bis zur Griindung des Borsenvereins (1765-
1825)», in: ders., Georg Jiger, Hermann Staub (Hg.): Der Borsenverein des Deutschen Buch-
handels 1825-2000, Frankfurt am Main, Buchhindlervereinigung, 2000, S. 17-29.

2 Zirkular H. R. Sauerlidnder vom 18. April 1821, Firmenarchiv Sauerlidnder, Aarau, A22.

3 Ebd.
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punkt auch fiir die schweizerischen Firmen zum verbindlichen Vermitt-
lungspunkt des deutschen Buchhandels geworden, die Beauftragung
eines dortigen Kommissionirs sicherte sowohl fiir Sortimenter als auch
fiir Verleger die effektive Beteiligung am Konditionshandel. Einer Mit-
wirkung am 1825 gegriindeten Borsenverein® standen die schweizeri-
schen Firmen jedoch grosstenteils zuriickhaltend gegeniiber. Zwar ge-
horten bekannte und grossere Firmen wie Orell, Fiissli & Co., H. R. Sau-
erlinder, Huber & Co. (jeweils seit 1826), Hurter (seit 1829) und Schult-
hess (seit 1832) schon friih zu dessen Mitgliedern, bis zum Jahre 1849 —
dem Griindungsjahr des Schweizerischen Buchhédndlervereins — stieg
die Zahl der aus der Schweiz beteiligten Firmen jedoch lediglich auf 15°.

Trotz dieser Zuriickhaltung war die Politik des Borsenvereins durch-
aus von Interesse fiir die Belange des schweizerischen Buchhandels. Aus
der Praxis des gemeinsamen Marktes wurde von hier aus eine entspre-
chende Pflicht der zentralen Branchenorganisation abgeleitet. In einem
Schreiben an den Vorstand des Borsenvereins protestierte Heinrich Re-
migius Sauerldnder gegen einen von diesem erarbeiteten Entwurf eines
«Regulativs fiir den literarischen Rechtszustand» aus dem Jahre 1833,
da nach seiner Meinung «die Schweizerbuchhandlungen gewissermas-
sen stillschweigend davon ausgeschlossen werden»®. Die Schweiz werde
weder erwihnt, noch beriicksichtige der Entwurf des Borsenvereins die
hier giiltigen Gesetze.

«Seit Jahrhunderten, und von Anbeginn deutscher Literatur und deutschen
Buchhandels bis heute, befanden sich die in der deutschen Schweiz vorhande-
nen Buchhéndler im ununterbrochenen Verkehr und in ungestorter Verbin-
dung mit ihren in Deutschland wohnenden Herren Collegen. Es miisste daher
die Schweizerbuchhandlungen tief schmerzen, wenn diese uralten Verbindun-
gen zufolge diesem Entwurf zu einem Regulativ plotzlich aufgelost werden soll-
ten, da dasselbe ausschliesslich fiir die in den deutschen Bundesstaaten woh-
nenden Buchhandlungen bestimmt zu sein scheint.»’

4 Mit der im April 1825 erfolgten Griindung des «Borsenvereins der deutschen Buchhéndler»
entstand die bis heute wirksamste Zentralinstitution der Branche. Vgl. Volker Titel: Das
Wort erwuchs zur Tat. Aus der Frithgeschichte des Borsenvereins der Deutschen Buchhdnd-
ler, Beucha Sax-Verlag 1995, und ders.: «Von der Griindung des Borsenvereins bis zur Kro-
nerschen Reform (1825-1888)», in: Stephan Fiissel, Georg Jiger, Hermann Staub (Hg.): Der
Baérsenverein des Deutschen Buchhandels 1825-2000, Frankfurt am Main, Buchhéndlerver-
einigung, 2000, S. 30-59.

5 Lt. Mitgliederlisten des Borsenvereins, Sichsisches Staatsarchiv Leipzig, Bestand Borsen-
verein, 562.

6 Zirkular von H. R. Sauerlidnder an sdmtliche schweizerische Buchhandlungen vom 23. Juli
1834, Firmenarchiv Sauerliander, Aarau, A22. Das Zirkular enthilt eine Abschrift des Brie-
fes an den Borsenverein. Dieses Schreiben sowie der Text des Entwurfes und weitere Kom-
mentare anderer Firmen sind erhalten im Séchsisches Staatsarchiv Leipzig, Bestand Borsen-
verein, 451-460.

7 Schreiben H. R. Sauerlidnders vom 24. Juli 1833 an den Vorstand des Borsenvereins, ebd.
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Zwar sprach Sauerldnder die Hoffnung aus, dass die schweizerischen
Buchhandlungen «jetzt und fernerhin als unzertrennliche Genossen des
deutschen Buchhandels, und als rechtmaéssige Mitglieder des Borsen-
vereins der deutschen Buchhindler anerkannt bleiben werden»®, den-
noch tauchten in den 30er Jahren auch Stimmen aus der Schweiz auf, die
in der Politik des Borsenvereins eine «vom Norden her drohende Buch-
héndleraristokratie»’ erblickten.

Erste konkrete Schritte zur Griindung eines schweizerischen Vereins
sind fiir das Jahr 1842 dokumentiert. Ein von acht Firmen unterzeichne-
tes Zirkular™ lud fiir den 19. September dieses Jahres zu einer «Bespre-
chung wichtiger buchhéndlerischer Angelegenheiten» ins aargauische
Baden, um namentlich Fragen des siiddeutschen Speditions- und Rech-
nungswesens sowie des Nachdrucks zu erortern. Das Protokoll der von
elf Buchhéndlern besuchten Versammlung', zu deren Priisident Louis
Jent aus Solothurn gewéhlt wurde, bezeichnet diese «als eine solche, die,
vor der Hand ohne bindende Statuten, sich jahrlich zu versammeln ge-
denke, um allernichst die Interessen des schweizerischen Buchhandels
zu besprechen und néthigenfalls gemeinschaftlich zu handeln»"*. Beziig-
lich der jahrlichen Rechnungslegung verstindigten sich die anwesenden
Firmen auf eine Empfehlung, nach der die schweizerischen Kollegen
untereinander kiinftig in Zirich ihre Saldi begleichen sollten. Die
Schwierigkeit der Versammlung ergab sich aus der geringen Beteiligung
im allgemeinen und dem Fernbleiben grosser Buchhandlungen im be-
sonderen”. Ein ndherer Blick auf die an der Badener Versammlung be-
teiligten Firmen zeigt, dass es ausnahmslos jiingere Buchhindler waren,
von denen die erste Initiative einer Vereinigung des schweizerischen
Buchhandels ausging. Grosstenteils trafen sich hier Unternehmer,
deren Etablierung nicht weiter als zehn Jahre zuriicklag. Dazu kamen

Ebd.

Zuschrift «aus Basel» an die Siiddeutsche Buchhéndlerzeitung im Jahre 1838, zit. in: Benno

Schwabe: Der Schweizerische Buchhindlerverein 1849-1899. Aktenstiicke fiir Mitglieder,

Ziirich, Schweizerischer Buchhindlerverein, 1899, S. 3.

10 Im Bestand des Firmenarchivs Sauerlidnder, Aarau, A 26. Die Unterzeichnerfirmen waren
Ch. Beyel, Brodtmann, Hohr, Huber & Co., Hurter, Jent & Gassmann, Meyer & Zeller und
Schulthess.

11 F.Fehr, L. Jent, J. Gassmann, F. Gsell, U. R. Hegner, A. G. Hegner, S. Hohr, C. Langlois, F.
Ludwig, G. Liicke und C. F. Meyer. Lt. Protokoll der Badener Versammlung am 19. Septem-
ber 1842, in: Archiv des Schweizerischen Verbandes der Buchhandlungen und Verlage, Va,
Protokolle.

12 Ebd.

13 In diesem Sinne dussert sich auch Peter Oprecht: «Die angesehensten Firmen blieben dieser

Zusammenkunft fern, so dass kein greifbares Ergebnis erzielt wurde.» [Peter Oprecht, «Die

Beziehung zwischen der Standesorganisation des deutschen Buchhandels und der des Buch-

handels in der deutschsprachigen Schweiz», in: Der Schweizer Buchhandel 11-12/1987, Z.ii-

rich, Schweizerischer Buchhéndler- und Verleger-Verband, 1987, S. 348].

O 0o
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solche, die zwar einer alteingesessenen Firma vorstanden, selbst jedoch
erst vor wenigen Jahren in diese Position geriickt waren. Louis Jent,
Hauptinitiator und erster Prisident der Versammlung, hatte am 1. Ok-
tober 1839 seine Verlagsbuchhandlung in Solothurn gegriindet, dessen
Stellvertreter, Friedrich Fehr, hatte ein Jahr zuvor im Alter von 26 Jah-
ren das Geschift seines Vaters iibernommen. Die dlteste am 19. Septem-
ber 1842 in Baden vertretene Firma war die Schweighausersche Buch-
handlung aus Basel, deren Urspriinge bis in das 15. Jahrhundert zurtick-
reichen, die Namensfiithrung noch bis in das Jahr 1755. Nach Baden ge-
reist war im Auftrag der Firmenbesitzerin Barbara Wieland deren jun-
ger Prokurist Friedrich Ludwig'. Von den Versammlungsteilnehmern
waren zu diesem Zeitpunkt lediglich Hohr, Meyer und Fehr Mitglieder
des Borsenvereins”. Eine zweite Versammlung, am 13. August 1843
ebenfalls in Baden, brachte bei dhnlich schlechter Resonanz keine
neuen Beschliisse: «Wenn man sich auch des Zusammenseins einerseits
freute, so musste man sich doch anderseits gestehen, dass die die not-
wendige Umgestaltung unserer Verhiltnisse ohne die Teilnahme unse-
rer Senioren unausfiihrbar wire.»'® Mit diesen Badener Treffen schie-
nen zugleich die Bemithungen um eine separate Vereinsgriindung fiir
die Schweiz gescheitert, zumal mit der Etablierung eines Siiddeutschen
Buchhindlervereins im Juni 1845 auch den hiesigen Firmen eine korpo-
rative Alternative zum Borsenverein geboten wurde. In der Tat beteilig-
ten sich von Beginn an auch zahlreiche schweizerische Firmen an dem in
Stuttgart begriindeten Verein, darunter jene «Senioren», die in Baden
so schmerzlich vermisst wurden.

Der Anstoss fiir eine erneute Zusammenkunft des schweizerischen
Buchhandels erfolgte nicht aus der Branche selbst, sondern ergab sich
aus einem gesetzgeberischen Akt der Bundesversammlung in Bern".
Nach dem Inkrafttreten der Bundesverfassung am 12. September 1848
wurden in die Schweiz eingefiihrte Biicher und Musikalien mit einem
Zoll von 25 Batzen pro Zentner belegt, wovon sowohl der Sortiments-
handel — beim Import aller nichtschweizerischen Verlagsartikel — als
auch der Verlagshandel — bei der Remission nichtabgesetzter eigener

14 Die Lebensdaten und Griindungsjahre sind Angaben aus dem Adressbuch des deutschen
Buchhandels sowie den Nekrologen in Protokollen des Schweizerischen Buchhéndlerver-
eins entnommen.

15 Lt. Mitgliederlisten des Borsenvereins, Sichsisches Staatsarchiv Leipzig, Bestand Borsen-
verein 562.

16 Festgabe zum 75jiihrigen Jubildum, Ziirich, Schweizerischer Buchhéndlerverein, 1924, 8. 9.

17 In der im Jahre 1924 herausgegebenen Jubildumsschrift wurde die Situation in der zweiten
Hilfte der 1840er Jahre wie folgt geschildert: «So blieb auch die Anregung liegen, und es fiel
der winterliche Schnee auf die Saat; doch das ausgestreute Samenkorn wuchs unter seiner
Decke, bis die Sonne unserer Bundesverfassung diese sprengte» [ebd.].

283



Werke - direkt betroffen war. Das unmittelbare und finanzielle Betrof-
fensein verband die Buchhandlungen der Schweiz zu kollektivem Han-
deln. Hauptanliegen war zunéchst die einer unmittelbaren Bedrohung
entspringende Funktion der Interessenvertretung gegeniiber staatli-
chen Behorden. Daneben mischten sich jedoch permante Usancenpro-
bleme in die Argumentation. Zum einen betraf dies den Unmut iiber die
Standortvorteile auswirtiger Kommissionsplitze, zum anderen wurde
die alte Klage iiber das Eindringen Unbefugter in die eigenen Ge-
schiftskreise erhoben.

Am 9. Juli 1849 fand unter Leitung von Friedrich Schulthess sen. eine
erneute Zusammenkunft in Baden statt. Im Mittelpunkt des von 15 Fir-
men besuchten Treffens” stand die Beratung und Beschlussfassung
einer Petition an den Bundesrat beziiglich der Zollerhebung'. Einer
schnellen Einigung iiber diese Frage folgten ausfiihrliche Debatten tiber
die Moglichkeit gegenseitiger Verstindigung auf einheitliche Usancen.
Johannes Hagenbuch, seit 1817 Teilhaber der Ziiricher Firma Orell,
Fissli & Co.,” hatte die Gelegenheit des Badener Treffens genutzt, um
einen von ihm entworfenen Text zur Beratung zu bringen. Dieser betraf
hauptsichlich die Rabattgewdhrung und den damit zusammenhéngen-
den Umrechnungskurs fiir Taler- und Guldenpreise. In beiden Fragen
kam das Plenum zu Beschliissen, wonach Kundenrabatte grundsitzlich
zu unterlassen seien und die Umrechnungen zu fixierten Kursen erfol-
gen solle. Eine solche Ubereinkunft verlangte jedoch nach Sanktion:
«Im Laufe der Diskussion kam man bei diesen Festsetzungen immer
wieder auf einen Punkt zuriick, dass alle Bemiihungen [...] fruchtlos sein
wiirden, wenn man sich nicht zur unverbriichlichen Pflicht mache, Allen
denen, welche von den festgesetzten Normen abwichen, nicht bloss den
Kredit zu verweigern, sondern selbst gegen Baarzahlung nichts mehr zu
verabreichen.»” Voraussetzung fiir die Umsetzbarkeit solcher kollekti-
ver Zwangsmassregeln war eine moglichst vollstindige Beteiligung aller
im Normgebiet agierenden Buchhindler. Die Badener Versammlung
reichte daher nicht aus, um einen entsprechenden Kodex zu verabschie-

18 Lt. Protokoll der Badener Versammlung vom 9. Juli 1949, SBV, Va, Protokolle. Entschuldi-
gungen, zum Teil mit vorab erklirten Zustimmungen lagen der Versammlung von weiteren
neun Firmen vor.

19 Petition «An den hohen schweizerischen Bundesrath in Bern», im Bestand des Archivs des
Schweizerischen Verbandes der Buchhandlungen und Verlage, Va, Protokolle. Kernpunkt
der hierin verfolgten Argumentation ist die enge Verflechtung des deutschen und des
schweizerischen Buchhandels, wobei der letztere durch die Zollbestimmungen eine exi-
stenzbedrohende Benachteiligung erfahren wiirde.

20 Vgl.u. a. Paul Leemann van Eick: Druck, Verlag und Buchhandel im Kanton Ziirich, Ziirich,
Selbstverlag van Eick, 1949, S. 100-104.

21 Protokoll der Badener Versammlung vom 9. Juli 1949, Archiv des Schweizerischen Verban-
des der Buchhandlungen und Verlage, Va, Protokolle.
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den. Kompetenz konnte nur durch das Votum einer deutlichen Mehr-
heit der fraglichen Firmen erzielt werden, Permanenz nur durch die Eta-
blierung eines Vereins mit bestédtigten Statuten. Mit der Abfassung
eines entsprechenden Statutenentwurfs wurde eine dreikdpfige Kom-
mission betraut®. Dieser Entwurf, die Petition an den Bundesrat und
das Protokoll der Badener Versammlung sollten «allen schweizerischen
Buchhandlungen, welche im Adressbuch des deutschen Buchhandels
verzeichnet sind»*, zur Unterzeichnung {ibersandt werden. Fiir die Be-
stimmung des Wirkungsbereiches des Schweizerischen Buchhéndler-
vereins und die Nutzbarkeit des Adressbuchs bei auf diesen Verein be-
zogenen Analysen ergeben sich daraus wichtige Aussagen. In § 1 der er-
sten Vereinsstatuten wird diese Bestimmung bekriftigt: «Diejenigen
schweizerischen Buchhandlungen, welche mit dem deutschen Buchhan-
del in direkter Verbindung stehen, bilden den schweizerischen Buch-
héndlerverein.»* Entscheidend war also nicht die Zugehorigkeit zu
einem deutschsprachigen Kanton, sondern die Teilhabe an einem Ge-
schiftssystem, das iiber die Sprachlichkeit zu einer gemeinsamen Han-
delspraxis fiithrte. Insofern war auch die Mitgliedschaft von Firmen etwa
aus Geneve moglich, wenn diese sich in direkter Beziehung zum deut-
schen Buchhandel befanden. Fiir diesen so bestimmten Wirkungsbe-
reich erhob das Statut einen Allgemeinheitsanspruch, dessen Erfiillung
bei einer Beteiligung von mindestens 75% der im Adressbuch genann-
ten Firmen gegeben sein sollte und einer Vereinsgriindung vorausge-
setzt wurde: «Der Verein ist als constituirt zu betrachten und tritt mit
dem 1. Januar 1850 in’s Leben, insofern drei Viertheile der gegenwirtig
bestehenden Buchhandlungen [...] demselben beitreten.»” Nachdem
bis zur in § 2 des Statuts festgelegten Frist® 42 von 49 Firmen schriftlich
ihren Beitritt erklirt hatten”, war diese Bedingung erfiillt.

Das angenommene Statut bestimmte als Zweck des Vereins die For-
derung der «Ehrenhaftigkeit des Geschéaftsbetriebs», die Nachdruckbe-
kdmpfung sowie die Aufrechterhaltung der «Soliditdt des schweizeri-
schen Buchhandels bei dem gesetzlich anerkannten Grundsatze der Ge-
werbefreiheit»®. Diesem Grundsatz entsprechend stand der Verein

22 Bestehend aus Johannes Hagenbuch, Carl Sauerlidnder und Friedrich Fehr. [It. Protokoll,
ebd.]

23 Ebd.

24 Statuten des Schweizerischen Buchhéndlervereins vom 23. Mai 1850, in: ebd., Statuten.

25 § 3 der Statuten, ebd.

26 «Der Verein steht jedem schweizerischen Buchhindler offen, der bis zum 30. November
schriftlich seinen Beitritt erklirt.», ebd.

27 Vgl. Festgabe zum 75jihrigen Jubilium, Ziirich, Schweizerischer Buchhindlerverein, 1924,
S.12.

28 Statuten des Schweizerischen Buchhindlervereins vom 23. Mai 1850, in: ebd., Statuten.

19 Zs. Geschichte 285



jeder Buchhandlung offen, die die Statuten des Vereins anzuerkennen
bereit war. Ndheren Bestimmungen beziiglich geschéftlicher Usancen
enthielt sich der Statutentext. Entscheidend fiir die dennoch auch hierin
bestehende Funktion des Vereins war die im abschliessenden Paragra-
phen formulierte Verpflichtung «fiir Aufrechterhaltung der Beschliisse
des Vereins aus allen Kréften mitzuwirken; insbesondere jede Verbin-
dung mit denjenigen schweizerischen Buchhandlungen, welche durch
Nichtbeitreten oder Dawiderhandeln die Existenz des Vereines gefihr-
den wiirden, jeden Verkehr abzubrechen»”. Damit war der Hebel fiir
die Durchsetzung auch der dem Statut als «Versammlungsbeschluss»
beigefiigten «Uebereinkunft der Schweizerischen Buchhandlungen»
gegeben. Anders als beim Siiddeutschen Buchhindlerverein, dessen
«Brduche» lediglich als freiwillige Empfehlung verfasst wurden, galt
diese Ubereinkunft als verbindliche Regelung konkreter Handelsge-
pflogenheiten, deren Nichteinhaltung mit geschiftlicher Isolierung be-
straft werden sollte. Kernpunkte der in elf Paragraphen gefassten Usan-
cenfixierung waren die Vereinheitlichung des Umrechnungskurses™
und das Verbot des Kundenrabatts fiir Rechnungsbetrige bis 150 Fran-
ken sowie dessen Einschrankung bei Betridgen dariiber und bei Verlags-
lieferungen®. Ahnlich wie der Kreisverein rheinisch-westfilischer
Buchhiéndler legte der Schweizerische Buchhindlerverein einen
Schwerpunkt auf die Gewihrleistung fester Ladenpreise. Im Gegensatz
jedoch zu diesem stellten sich die schweizerischen Unternehmer klar
auf den Boden der Gewerbefreiheit und damit einer liberalen Zugangs-
moglichkeit zu threm Verein.

Die Griindung des Vereins der Schweizerischen Buchhindler hatte
massgeblichen Anteil an dieser Entwicklung, in der die Stadt an der
Limmat zum geschéftlichen Zentrum auch der buchhindlerischen
Schweiz und im Jahre 1874 mit 92 Kommittenten zum sechstgrossten
Kommissionsplatz im deutschen Buchhandelssystem wurde®. Der Blick
auf die Vereinsmitgliedschaften verdeutlicht den mit unter 20% der
schweizerischen Firmen geringen Zuspruch zum Borsenverein. Die
Zentralisation der Branche machte zwar kommissarische Verbindun-

29 § 18 der Statuten, ebd.

30 «Vom 1. Januar 1850 an wird der preuss. Thaler zu fl. 1, 48 kr. rheinisch oder 27 Batzen
Schweizervaluta, der Neugroschen bis auf die Hohe von 27 Groschen zu 1 Batzen oder 4
Kreuzer berechnet, so dass der 28., 29. und 30. Neugroschen in den 27 Batzen inbegriffen ist»
[§2der Uberelnkunft in: Archiv des Schweizerischen Verbandes der Buchhandlungen und
Verlage, Va, Statuten]

31 §§ 2-8 der Ubereinkunft, ebd.

32 Lt. Adressbuch des deutschen Buchhandels 1874. Die Kommissiondre waren: S. Hohr (mit
51 Kommittenten), Hug (4), Meyer & Zeller (19), Orell, Fiissli & Co. (12) und Schulthess (6),
It. ebd.
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gen nach Leipzig unverzichtbar. Zugleich aber ermdoglichten gerade
diese Kommissionére, indem sie seit Anfang der 40er Jahre sukzessive
auch jene Abrechnungsfunktionen {ibernahmen, zu deren Zweck der
Borsenverein seine Griindung erfuhr, die Abkehr von der Messestadt
im tibrigen. Besonders kleinere Firmen ohne ausgebreiteten Verlag ver-
zichteten zumeist auf einen kostspieligen personlichen Besuch in Leip-
zig, orientierten sich nach Stuttgart und fiir die Schweiz zunehmend
nach Ziirich. Der Zuspruch zum Schweizerischen Buchhéindlerverein
ist bei einer Beteiligung von ca. */; der im Adressbuch genannten Firmen
vergleichsweise hoch, zeigt aber auch, dass die angestrebte Vollbeteili-
gung nicht erreicht wurde. Zwar stieg die absolute Mitgliederzahl in der
Folge bis auf wenige Riickginge weitgehend kontinuierlich, der Zu-
spruch blieb jedoch relativ konstant, im Jahre 1874 betrug er bei einer
Gesamtzahl der im Adressbuch genannten schweizerischen Buchhand-
lungen von 161 ca. 62%>.

Die Frage war, ob der im Statut durch die Beschreibung des Wir-
kungsbereiches (§ 1) und die Verbindlichkeitsbestimmungen fiir Ver-
sammlungsbeschliisse (§ 18) festgeschriebene Allgemeinheitsanspruch
um eine ausdriicklich fixierte Beitrittsverpflichtung bei Androhung der
Verkehrskiindigung ergénzt werden konnte. Fiir eine solche Verpflich-
tung pladierte im Jahre 1856 der Vereinsvorstand®. Diese Anregung
einer obligatorischen Mitgliedschaft fand jedoch keine Umsetzung, im
Gegenteil: Das nur leicht revidierte Statut des Jahres 1868 enthielt eine
Modifizierung des § 1, wonach nun lediglich die beigetretenen Firmen,
nicht mehr alle im Adressbuch aufgefiihrten schweizerischen Buch-
handlungen als Vereinsbildner bezeichnet wurden®.

Fiir die Wirksamkeit des Vereins war jedoch entscheidend, dass die
Durchsetzung der Rabatt- und Kursiibereinkunft auch gegeniiber
Nichtmitgliedern angestrebt wurde. In welchem Masse dies tatséichlich
gelang, lasst sich nur schwer nachweisen. Die Analyse des zur Verfii-
gung stehenden Materials l4dsst jedoch vermuten, dass es dem Schweize-
rischen Verein durchaus gelang, die Einhaltung der diesbeziiglichen Be-
stimmungen innerhalb der Schweiz weitgehend zu gewéihrleisten®. Ein

33 Lt. Adressbuch des deutschen Buchhandels 1874 und Mitgliederlisten des Vereins.

34 Vgl. Protokoll der Generalversammlung des Schweizerischen Buchhindlervereins am
23. Juni 1856, in: Archiv des Schweizerischen Verbandes der Buchhandlungen und Verlage,
Va, Protokolle.

35 Vgl. Statuten des Schweizerischen Buchhiindlervereins, revidiert in der Generalversamm-
Iung des Vereins am 20. Juli 1868, Archiv des Schweizerischen Verbandes der Buchhandlun-
gen und Verlage, Va, Protokolle.

36 Eine Auflistung wichtiger Beschliisse wihrend der Generalversammlungen des Vereins im
19. Jahrhundert ist enthalten in: Festgabe zum 75jihrigen Jubilidum, Ziirich, Schweizerischer
Buchhindlerverein, 1924, S. 11-39.
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Fall konkreter Auseinandersetzung dokumentiert sich fiir das Jahr 1862,
als die Aarauer Firma Halbmeyer & Schindler - selbst kein Mitglied des
Schweizerischen Buchhéndlervereins — mehrfach Biicher zu reduzier-
ten Preisen anbot, und der Verein daraufhin seine Mitglieder zur Ver-
kehrsenthaltung aufforderte”.

Ein zur Hauptversammlung des Jahres 1878 verfasstes Tafellied — zur
Melodie «Heil dir Helvetia» — beschrieb die solcher Vereinstétigkeit zu-
grunde liegende Maxime, nach der die Belange des Unternehmertums
nicht allein durch staatliche Gesetzgebung geregelt werden konnen:
«Soll unser Stand gedeih’n, muss er sich selbst befrei’n!»* Die Konnota-
tion der Bezeichnung «unser Stand» erlebte in und mit dem Schweizeri-
schen Buchhéndlerverein eine Auspridgung, die einerseits durch die be-
wusste Teilhabe an einem kulturvermittelnden und kulturstiftenden
Beruf bestimmt, andererseits durch die Bezogenheit auf die Schweiz mit
speziell eidgendssischen Identifikationen besetzt wurde. Hans Girsber-
ger verwies anlésslich des 100jahrigen Vereinsjubildums «mit einem lei-
sen Gefiihl des Neides» auf den Charakter der frithen Hauptversamm-
lungen des Vereins und betonte, «wie viel Raum neben dem Geschifts-
leben noch fiir das Gemiit iibrig blieb»™.

Angesichts des deutsch-franzdsischen Krieges verstérkte sich die Be-
zogenheit auf die eigene Nation, zugleich jedoch auf die dem Handel
notwendige Internationalitit, und wihrend der Borsenverein in Leipzig
den Verlauf des Krieges und die Reichsgriindung mit deutschnationalen
Bekundungen begleitete®, beschrieb Friedrich Fehr auf der Hauptver-
sammlung des Schweizerischen Buchhidndlervereins im Juli 1871 die
eidgendssische Sicht: «Es ist voriiber; wohl uns, dass wir dieser Zeit mit
dem freudigen Bewusstsein gedenken diirfen, dass wir Schweizer im
Ganzen unsere Pflicht als Biirger und Menschen erfiillt haben. Wir
Buchhéndler bilden im guten Sinne eine internationale Republik, in

37 Vgl. Siiddeutsche Buchhindlerzeitung 14/1863 (06.04.), S. 55.

38 Tafellied zur Generalversammlung am 15. Juli 1878, in: Archiv des Schweizerischen Verban-
des der Buchhandlungen und Verlage, Va, Protokolle.

39 Hans Girsberger: «Hundert Jahre Schweizerischer Buchhéndlerverein», in: Schweizerischer
Buchhindlerverein, Hundert Jahre Schweizerischer Buchhédndlerverein 1849-1949. Festgabe,
Ziirich, Schweizerischer Buchhindlerverein, 1949, S. 10.

40 So erdffnete Julius Springer als Vorsteher des Borsenvereins dessen Generalversammlung
zu Jubilate 1871 mit den Worten: «Meine Herren! Seit der letzten Generalversammlung bis
heute haben sich ausserordentliche, gewaltige Ereignisse vollzogen. Lange bedroht und ge-
reizt von dem Erbfeinde hat das deutsche Volk in einem, mit heroischem Muthe, echter
deutscher Ausdauer und mit Aufopferung sonder Gleichen gefiihrten Kriege Frankreich be-
siegt, als néchste Frucht dieses blutigen Krieges sich die von Frankreich geraubten einst
deutschen Provinzen wieder gewonnen und das deutsche Reich gegriindet. An des Reiches
Spitze steht wieder ein deutscher Kaiser!» [Protokoll der Generalversammlung des Borsen-
vereins am 7. Mai 1871, in: Borsenblatt des deutschen Buchhandels 109/1871 (15.05.), S. 1397].
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welcher, wenn ein Glied leidet, alle Glieder mitleiden — trotz Sprach-
und Stammverschiedenheit.»"

Fiir die Entwicklung des Schweizerischen Buchéndlervereins in den
80er Jahren des 19. Jahrhunderts war der Prozess der so genannten
«Kronerschen Reform», benannt nach dem damaligen Vorsteher des
Borsenvereins®, von grosser Wichtigkeit. Die Statutenidnderung des
Borsenvereins im Jahre 1887 und die sich anschliessende Anerkennung
der Buchhéindlerischen Verkehrsordnung unterstellte die bestehenden
Kreis-, Lokal- und Spezialvereine des deutschen Buchhandels — unter
Einschluss Osterreichs und der Schweiz — seinem organisatorischen
Aufbau und schuf so eine institutionalisierte Struktur, die fiir zentrale
Bereiche des buchhéndlerischen Geschéftsverkehrs einen verbindli-
chen Rahmen setzte. Wesentlichster und fiir die kiinftige Funktion des
Vereins folgenreichster Satzungspunkt war die Erweiterung der Zweck-
bestimmung auch auf den Bereich der Ladenpreise. Diese sollten — mit
geringen Einschriankungen — bei Verkédufen an das Publikum innerhalb
Deutschlands, Osterreichs, der Schweiz und aller auslindischen Ge-
biete, in welchen vom Vorstand des Borsenvereins anerkannte Orts-
und Kreisvereine bestehen, verbindlich eingehalten werden. Aus den
Rechten der Mitglieder konnten bereits Sanktionsmdoglichkeiten abge-
leitet werden. So wurde die volle Nutzung vereinseigener Institutionen,
namentlich des neuen Buchhindlerhauses, der in diesem befindlichen
Bestellanstalt, des Béorsenblattes und des ab dem Jahre 1888 vom Bor-
senverein herausgegebenen Adressbuchs an die Vereinsmitgliedschaft
gekniipft. Uber diese Kardinalbestimmungen zur Preisbindung hinaus
enthélt die Verkehrsordnung Usancenregelungen beziiglich der buch-
hindlerischen Bestellungen, der Beschaffenheit gelieferter Biicher, der
Riicknahme gelieferter Biicher, der Beforderung und Haftbarkeit, des
Rechnungsverkehrs, des Barverkehrs, der Abrechnung sowie der Ver-
mittlung durch Kommissionire.

Der Buchhandel in der Schweiz gehorte seit Mitte des 19. Jahrhun-
derts zu den treibenden Kriften fiir eine Fixierung geschéftlicher Usan-
cen. Die insbesondere fiir das Sortiment vorteilhaften Rabattbestim-
mungen entsprachen weitgehend auch den hiesigen Interessen. Kli-

41 Protokoll der Generalversammlung des Stiddeutschen Buchhéndlervereins am 17. Juli 1871,
in: Archiv des Schweizerischen Verbandes der Buchhandlungen und Verlage, Va, Proto-
kolle.

42 Adolf Kroner (1836-1911), Verleger in Stuttgart und Leipzig, war von 1882 bis 1888 und von
1889 bis 1892 Vorsteher des Borsenvereins der Deutschen Buchhindler. Zu Kroners Rolle
innerhalb der Reformbewegung im Deutschen Buchhandel vgl. Volker Titel: «Geschift und
Gemeinschaft, Buchhindlerische Vereine im 19. Jahrhundert», in: Archiv fiir Geschichte des
Buchwesens 52, Frankfurt am Main, Buchhédndlervereinigung, 1999, S. 176-178.
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rungsbedarf bestand jedoch in der Frage, ob und in welcher Form Be-
schliisse des in Deutschland ansdssigen Borsenvereins Verbindlichkeit
fiir den eigenen Markt und die darin agierenden Akteure haben und ob
die postulierten doppelten Mitgliedschaften in Regional- und Zentral-
verein umgesetzt werden konnten. In der Schweiz scheint der Anschluss
der dortigen buchhéndlerischen Zentralorganisation an den deutschen
Borsenverein umstrittener verhandelt worden zu sein als etwa in Oster-
reich. Peter Oprecht verweist darauf, dass die diesbeziiglichen Be-
schliisse erst nach «langen Miihen und Kémpfen» zustande kamen®. In
der Sache gab es kaum Bedenken gegen die neuen Satzungen und die
Verkehrsordnung des Borsenvereins. Die Delegierten des Schweizeri-
schen Buchhéndlervereins gehorten im Verband der Kreis- und Orts-
vereine zu den aktivsten Reformbefiirwortern, dhnlich wie in Oster-
reich wurde in der Schweiz die Hoffnung ge#ussert, dass eine sanktions-
fahige Usancenregelung dazu beitragen werde, «die verderblichen Fol-
gen der Manchestertheorie, welche auch auf buchhéndlerischem Boden
sich in empfindlicher Weise bemerkbar zu machen begannen»*, zu be-
seitigen oder zumindest zu mildern. Auch in der Schweiz wiirden sich
«Klagen tiber unloyale Konkurrenz»* wieder hiufen, so der Prisident
des Schweizerischen Buchhéndlervereins wihrend der Hauptversamm-
lung des Jahres 1887 in Ziirich. Die vorhandenen Dokumente* bestiti-
gen hingegen ebenso den Befund von Oprecht, wonach die angestrebte
organische Verbindung mit dem Borsenverein nicht von allen Akteuren
begriisst wurde. Kernpunkte der entsprechenden Argumentation waren
einerseits Bedenken dariiber, ob der von Leipzig aus agierende Borsen-
verein iiberhaupt in der Lage sei, bis in die Schweiz zu wirken”, anderer-
seits Positionen grundsitzlicher Art, die in dem Anschluss an den deut-
schen Zentralverein eine Aufgabe schweizerischer Autonomie sahen.
Friedrich Schulthess, wie sein Vater langjéhriger Prisident des Schwei-
zerischen Buchhéndlervereins® und eine der bekanntesten Personlich-

43 Vgl. Peter Oprecht: «Die Beziehung zwischen der Standesorganisation des deutschen Buch-
handels und der des Buchhandels in der deutschsprachigen Schweiz», in: Der Schweizer
Buchhandel 11-12/1987, Ziirich, Schweizerischer Buchhéndler- und Verleger-Verband,
1987, S. 350.

44 Protokoll der Hauptversammlung des Schweizerischen Buchhindlervereins am 6. Juni 1887
(Rede des Prisidenten Hans Korber aus Bern), Archiv des Schweizerischen Verbandes der
Buchhandlungen und Verlage, Va, Protokolle 6/1887.

45 Ebd.

46 Neben den offiziellen Protokollen der Hauptversammlungen des Vereins sind hier vor allem
die im Vereinsarchiv erhaltenen handschriftlichen Protokolle und Notizen zu den Vor-
standssitzungen zu nennen, die einen Einblick in die auch innerhalb des Vorstands kontro-
vers geflihrten Debatten in dieser Zeit gewihren.

47 Indiesem Sinne dusserte sich u.a. der Berner Alexander Francke auf einer Vorstandssitzung
im September 1888, vgl. Protokoll der Vorstandssitzung, Archiv des Schweizerischen Ver-
bandes der Buchhandlungen und Verlage, Va, Vorstandssitzungen 7/1888.
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keiten des eidgendssischen Buchhandels im 19. Jahrhundert, richtete
wihrend der Hauptversammlung des Vereins am 4. Juni 1888 ein «offe-
nes Wort» an die anwesenden Kollegen. Diese eindringliche Rede von
Schulthess gibt iiber den konkreten Anlass hinaus ein hervorragendes
Zeugnis von dem Charakter deutsch-schweizerischer Buchhandelsbe-
ziehungen und deren mogliche Einbindung in eigenstaatliche Kontexte:

«Der Schweizer Buchhandel ist dhnlich wie der osterreichische eigenartig si-
tuirt; die Schweiz besteht aus Stimmen verschiedener Sprache, sie liegt weit
entfernt vom Centralplatze des deutschen Buchhandels, sie hat ihre eigene Va-
luta u. s. f. Wenn auch deutsche Literatur und der deutsche Biichermarkt fiir die
deutsche Schweiz von ausserordentlicher Wichtigkeit sind, was Niemand be-
streiten wird, so haben wir daneben noch andere Literaturen und unsere ei-
gene, wenn auch nicht zahlreiche Schweizer-Literatur. Gegen die zu Tage tre-
tende Tendenz, nun auf einmal alles Heil von aussen zu erwarten, vom Borsen-
vereine und von unserer Angehorigkeit zu demselben, muss ich mich entschie-
den wenden. — Das erachte ich als schwach und unschweizerisch!»*

Trotz dieses von prominenter Seite vorgetragenen Pladoyers entschied
sich die Mehrheit der Vereinsmitglieder fiir den Beitritt zum Borsenver-
ein und damit zur Annahme entsprechender Satzungen. Die hiermit
verbundene doppelte Mitgliedschaft bescherte dem Borsenverein einen
erheblichen Zulauf aus der Schweiz: Wihrend noch im Jahre 1888 mit 44
von 114 Mitgliedern des Schweizerischen Vereins lediglich knapp 40%
der Leipziger Zentralorganisation angehorten™, steigerte sich dieser
Wert bis zum Jahre 1892 auf iiber 95%”'. Eine Ausnahmeregelung galt
nur fiir «Buchhéindler der franzosischen Schweiz, welche keinen Kom-
missiondr in Leipzig haben»™.

48 Friedrich Schulthess sen. war in den Amtsperioden 1849-50, 50-51, 53-54, 57-58 und 62-63
Prisident, Friedrich Schulthess jun. erstmals 1872-73, dann 81-82, 83-84, 85-86, 87-88 und
spiter noch einmal 90-91 sowie 93-94 (vgl. Festgabe zum 75jihrigen Jubilidum, Zirich,
Schweizerischer Buchhéndlerverein, 1924, S. 92-93).

49 Protokoll der Hauptversammlung des Schweizerischen Buchhéndlervereins am 4. Juni 1888,
Archiv des Schweizerischen Verbandes der Buchhandlungen und Verlage Va, Protokolle
6/1888.

50 Lt. ebd.

51 Protokoll der Hauptversammlung des Schweizerischen Buchhindlervereins am 13. Juni
1892, ebd., 6/1892.

52 Satzungen des Schweizerischen Buchhidndlervereins, festgestellt und angenommen am
18. Oktober 1888 (§ 4), ebd., Va, Satzungen (1888).
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Kommissionsverbindungen und Vereinsmitgliedschaften des schweizerischen Buchhandels
1855

Quellen: Adressbuch des Deutschen Buchhandels 1855, Siiddeutsche Buchhiéndlerzeitung
6/1855, Sachsisches Staatsarchiv Leipzig, Bestand Borsenverein, Nr. 562.

Kommissionsverbindungen = Beauftragung eines Kommissionirs in:

A = Augsburg; B = Basel; F = Frankfurt; L = Leipzig; N = Niirnberg; P = Paris; S = Stuttgart;
Z. = Ziirich

Vereine = Mitgliedschaft in:

SBV = Schweizerischer Buchhindlerverein; SiiB = Siiddeutscher Buchhiindlerverein;

Bv = Borsenverein

Firma Kommissionsverbindungen Vereine
Stadt Name A B F L N P s Z SBV SiB Bv
Aarau Christen, J. J. X X X X
Martin, F. G. X
Sauerliander, H. R. Sort. X x X X X X X X
Sauerlander, H. R. Verl. X X x X X X X X
Baden Hohr & Langbein X X X X X
Zehnder, J. X X X X
Basel Bahnmaier X X X X
Bureau f. techn. Literatur X X % X
Fischer, H. X X
Fuchs, J. L. X X X
Hunold, A. ¥ X
Kolb, C. X X X
Maehly-Lamy X X X
Meyri, C. X X X
Meyri, J. X X
Neukirch, J. G. Sort. X X X X X
Neukirch, J. G. Verl. X X % X
Schabelitz X % %
Schneider X X X X X X
Schweighauser Sort. X X X X X
Schweighauser Verl. X X X X X X
Bern Blom, H. N X X X X X
Dalp, 1. X X X X X X
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Firma Kommissionsverbindungen Vereine

Stadt Name A B F L N P S Z SBV SiB Bv
Fischer, C. X X X X X X X
Huber & Co. X X X X X X X X
Jent & Reinert X X X X X x X
Kirchhoff, C. L. X
Vogelweyd A X
Walthard X & X X X
Wiiterich, C. X X X X X

Biel Jent, L. (Filialhandl.) ¥ X X X X
Jent & Boltshauser X X X

Burgdorf Langlois, C. X X X X X

Chur Grubenmann X X X X X X X
Hitz, L. X X X X X

Einsiedeln Benziger, Gebr. X X X X X X

Emmis- Hinterskirch, J. X X

hofen

Frauenfeld Beyel, C. (Filialhandl.) X X X X X
Verlags-Comptoir X X X X

St. Gallen Huber & Co. X X X ® ¥ X X X
Koppel, A. L. X £ X% X
Scheitlin Sort. X X X X X
Scheitlin & Zollikofer x X X X X X
Schobinger X X

Genf Kessmann, J. X X X X X
Lauffer & Co. X % X X

Herisau = Meisel X %. X X

Luzern Kaiser, J. X X X X X X X
Riber " X X X X X X X
Stocker, J. X X X X X

Olten Michel, J. (Filialhandl.) X X X X X
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Firma Kommissionsverbindungen Vereine
Stadt Name A B F L N P SBV SiB Bv
Rorschach Koch, W. X x
Schaff- Beck & Sohn X X
hausen
Brodtmann X X X X X
Hurter X X X X
Lammlin, H. X
Schalch, J. F. X X
Solothurn Amiet-Liitiger X X
Jent, L. X X X X
Jent & Gassmann X X X X X
Scherer X X X
Thun Christen, J. J. X X
Widenswil Rilegg X
Winterthur Central-Bureau X
Hegner X X X
Literarisches Comptoir X X X
Steiner X X X X
Studer, C. X X
Wurster, J. X X
Zofingen Steinegger X
Ziirich Beyel, C. ¥ X X
Dep6t d. evang. Gesell. X
Déniker, F. X
Fries, P.J. X
Fuessli, H. X X
Hanke, F. X X X
Hohr, S. X X X X
Hug, Gebr. X
Kiesling, E. X X
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Firma Kommissionsverbindungen Vereine

Stadt Name A B F L N P S Z SBV SiB Bv
Locher, J. H. X X X
Meyer & Zeller X X X X X
Orell, Fiissli & Co. X X X X
Schabelitz X X
Schulthess, F. X X X X p4 X
Siegfried, J. J. % X

insgesamt 85 Firmen 10 8 37 8 9 1 734 56 21 16

295



	Entstehung und Frühzeit des Schweizerischen Buchhändlervereins

